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Durch die Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnun-
gen vom 19.12.2025 wurde § 17 der Steuerberatervergütungsverord-
nung, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 31.3.2025, 
hinsichtlich der Dokumentenpauschale gem. § 17 StBVV an die 
Nr. 7000 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtanwaltsvergütungs-
gesetz (VV RVG) angepasst.

Diese Änderungen haben Auswirkungen auf

Seite 
Broschüre

Seite 
Beileger

Praktikerteil, Steuerberatung, Auslagen 
und Umsatzsteuer

43 ff 4

Steuerberatervergütungsverordnung 
(StBVV)

295 f 6

Die Änderungen durch die Siebte Verordnung zur Änderung steuer-
licher Verordnungen sind am 1.1.2026 in Kraft getreten und gelten 
somit gem. § 41 StBVV für neue Aufträge ab diesem Zeitpunkt und bei 
Vereinbarungen in Textform über auszuführende Tätigkeiten mit einer 
Geltungsdauer von mind. einem Jahr spätestens ab 1.1.2027.
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Praktikerteil — Steuerberatung, 
Auslagen und Umsatzsteuer

Durch Artikel 5 der Siebten Verordnung zur Änderung steuerlicher 
Verordnungen ergeben sich im Praktikerteil — Steuerberatung, 
(Seite 1 ff der Broschüre STEUERBERATERVERGÜTUNG 2025), im 
Bereich Auslagen und Umsatzsteuer folgende Änderungen:

Seite § StBVV Bezeichnung Neue Vorschrift

43 § 17 Dokumenten-
pauschale

43 § 17 (1) S. 1 
Nr. 1

Anspruch bei 
Kopien
und Ausdrucken

für Kopien und Ausdrucke
a) aus Behörden- und Ge-
richtsakten, soweit deren 
Herstellung zur sachgerech-
ten Bearbeitung der Angele-
genheit geboten war,
b) zur Mitteilung an Gegner 
oder Beteiligte und Ver-
fahrensbevollmächtigte 
aufgrund einer Rechtsvor-
schrift oder nach Aufforde-
rung durch das Gericht, die 
Behörde oder die sonst das 
Verfahren führenden Stelle, 
soweit hierfür mehr als 100 
Seiten zu fertigen waren,
c) zur notwendigen Unter-
richtung des Auftraggebers, 
soweit hierfür mehr als 100 
Seiten zu fertigen waren,
d) in sonstigen Fällen nur, 
wenn sie im Einverständnis 
mit dem Auftraggeber, auch 
zu Unterrichtung Dritter, 
angefertigt worden sind

44 § 17 (1) S. 1 
Nr. 2

Anspruch bei 
elektronischen 
Dateien

für die Überlassung elektro-
nischer Dateien oder deren 
Bereitstellung zum Abruf an-
stelle der in Nr. 1d genannten 
Kopien und Ausdrucke
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Seite § StBVV Bezeichnung Neue Vorschrift

44 § 17 (1) S. 2 Anspruch bei 
Telefax

Übermittlung per Telefax 
steht Herstellung einer Kopie 
gleich
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Steuerberatervergütungsverordnung

Die Steuerberatervergütungsverordnung 2025 vom 31.3.2025, (Seite 
273 ff der Broschüre STEUERBERATERVERGÜTUNG 2025), wird durch

Artikel 5 der Siebten Verordnung zur Änderung steuerlicher Verord-
nungen in folgenden Bereichen geändert:

Seite § StBVV Bezeichnung Neue Vorschrift

295 § 17 Dokumenten-
pauschale

(1) Der Steuerberater erhält 
eine Dokumentenpauschale
1. für Kopien und Ausdrucke
a) aus Behörden- und Ge-
richtsakten, soweit deren 
Herstellung zur sachgerech-
ten Bearbeitung der Angele-
genheit geboten war,
b) zur Mitteilung an Gegner 
oder Beteiligte und Ver-
fahrensbevollmächtigte 
aufgrund einer Rechtsvor-
schrift oder nach Aufforde-
rung durch das Gericht, die 
Behörde oder die sonst das 
Verfahren führenden Stelle, 
soweit hierfür mehr als 100 
Seiten zu fertigen waren,
c) zur notwendigen Unter-
richtung des Auftraggebers, 
soweit hierfür mehr als 100 
Seiten zu fertigen waren,
d) in sonstigen Fällen nur, 
wenn sie im Einverständnis 
mit dem Auftraggeber, auch 
zu Unterrichtung Dritter, an-
gefertigt worden sind und
2. für die Überlassung von 
elektronischen Dateien oder 
deren Bereitstellung zum 
Abruf anstelle der in Num-
mer 1 Buchstabe d genannten 
Kopien und Ausdrucke.
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Seite § StBVV Bezeichnung Neue Vorschrift

Eine Übermittlung durch den 
Steuerberater per Telefax 
steht der Herstellung einer 
Kopie gleich.

Begründung
2025
Durch die Änderung soll eine 
Angleichung an das Rechts-
anwaltsvergütungsgesetz 
(RVG) erfolgen. Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte 
erhalten für die Herstellung 
und Überlassung von Doku-
menten eine Pauschale nach 
Nummer 7000 des Vergü-
tungsverzeichnisses zum 
Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz (VV RVG). In Nummer 
7000 VV RVG wurde mit dem 
2. Kostenrechtsmodernisie-
rungsgesetz vom 23. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2586) der Be-
griff der „Ablichtung“ durch 
den Begriff „Kopie“ ersetzt. 
§ 17 Absatz 1 StBVV ist hin-
gegen unverändert geblieben 
und verwendet weiterhin den 
Begriff „Ablichtung“, obwohl 
keine greifbaren Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass 
die Steuerberatervergütung 
insoweit bewusst von der 
Rechtsanwaltsvergütung ab-
weichen sollte. Dies wäre mit 
Blick auf die umfangreiche 
entsprechende Anwendung 
des RVG in der StBVV im Üb-
rigen sachlich auch nicht zu 
rechtfertigen. Da die darge-
stellte Abweichung zwischen
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Seite § StBVV Bezeichnung Neue Vorschrift

StBVV und RVG in jüngerer 
Vergangenheit Auslegungs-
fragen aufgeworfen hat, ist 
eine Änderung des § 17 Ab-
satz 1 StBVV angezeigt. Durch 
die Verwendung der Begriffe 
„Kopien und Ausdrucke“ 
soll insoweit ein Gleichlauf 
mit Nummer 7000 VV RVG 
hergestellt und klargestellt 
werden, dass die Erstellung 
von Scans — insb. zur indivi-
duellen Arbeitserleichterung 
— nicht von der Dokumen-
tenpauschale erfasst ist, da 
hierfür grundsätzlich keine 
gesonderten Kosten, wie 
beispielweise Papier- und 
Tonerkosten, entstehen.


